
 

 

 

 

 

 

 

P R O T O K O L L 
 

über die ordentliche und öffentliche Sitzung des 
 

GEMEINDERATES 
 

am 18. Juni 2020 im Sitzungssaal des Rabensteiner Gemeinde- & Kulturzentrums 

 

Beginn: 19:30 Uhr 

Ende: 20:44 Uhr 

 

Die Sitzungseinladung erfolgte am 10. Juni 2020 mittels Einladungskurrende bzw. E-Mail 
 

 

Anwesende: 
01) Bürgermeister 

02) Vize-Bürgermeister 

Ing. Kurt Wittmann 

Hubert Gansch 

03) GGRin Ilse Schindlegger 04) GGR Karl Braunsteiner 

05) GGR Karl Peter Bacher 06) GGR Marius Bica 

07) GGR Karl Zöchbauer 08) GRin Brigitte Siedl 

09) GRin DI Andrea Moser 10) GR Michael Gruber 

11) GR Christian Winter 12) GRin Cornelia Janker, BA 

13) GRin Dr. Martina Haag 14) GR Ing. Bernhard Treitl 

15) GR Manuel Grünbichler 16) GR Werner Schmit 

17) GRin Denise Schartner, MSc 18) GR Thomas Siedl 

19) GR DI Christoph Wittmann 20) - 

21) GRin Sandra Bieder   

    

Entschuldigt abwesend:  

01) GR Johannes Blasl, MSc   

    

Vorsitzender: Bürgermeister Ing. Kurt Wittmann 

Schriftführerin:  Eva-Maria Heindl 

 

Die Sitzung war öffentlich und beschlussfähig. 
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Tagesordnung 
 

 

01) Protokoll über die aufgrund Covid-19 im Umlaufweg gefassten Beschlüsse 

vom 27. April 2020 

02) Protokoll der angesagten Gebarungseinschau des örtlichen Prüfungsausschusses 

vom 13. Mai 2020 

03) Änderung der Verordnung über die Erhebung einer Aufschließungsabgabe 

vom 15. Dezember 2011; Einheitssatzanpassung 

04) RABENSTEIN KG 

0401) Jahresabschluss 2018 

0402) Rechnungsabschluss 2019 

0403) Autoabstellplatz-Mietvertrag 

05) Rechnungsabschluss 2019 der Vermietergemeinschaft Marktgemeinde 

Rabenstein an der Pielach/Marktgemeinde Kirchberg an der Pielach 

06) Rechnungsabschluss 2019 der Marktgemeinde Rabenstein an der Pielach 

07) Berichte und Mitteilungen des Bürgermeisters 

Über einen Dringlichkeitsantrag von Herrn Bürgermeister wird mit nachfolgend 

einstimmigen Beschluss die Tagesordnung des öffentlichen Teiles der heutigen 

Gemeinderatssitzung erweitert mit dem Tagesordnungspunkt: 

07) Kredithaftung für den ASBÖ Rabenstein 

Der auf der Tagesordnung angeführten Punkt Berichte und Mitteilungen des 

Bürgermeisters wird nachgereiht bzw. als TOP 08 behandelt. 

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wird nachstehend angeführter 

Tagesordnungspunkt behandelt: 

01) Personalangelegenheiten (PN 3004) 

Herr Bürgermeister begrüßt die Gemeinderatsmitglieder sowie als Zuhörer die NÖN-

Redakteurin Gila Wohlmann, Obmann des ASBÖ Wilhelm Vorlaufer, Carina 

Braunsteiner und Margit Gansch, stellt die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die 2. 

Arbeitssitzung des Gemeinderates im laufenden Jahr. 
 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf genderspezifische Formulierungen verzichtet. 

Selbstverständlich sind beide Geschlechter gleichermaßen gemeint. 

 

TOP 01 
Protokoll über die aufgrund Covid-19 im Umlaufweg gefassten Beschlüsse 

vom 27. April 2020 

Nachdem über Befragung durch Herrn Bürgermeister kein Änderungsantrag 

eingebracht wird, gilt das Protokoll über die aufgrund Covid-19 im Umlaufweg 

gefassten Beschlüsse des Gemeinderates vom 27. April 2020 in der vorliegenden Form 

als genehmigt. 
 

Anwesenheit: 20 Gemeinderatsglieder 
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TOP 02 
Protokoll der angesagten Gebarungseinschau des örtlichen 

Prüfungsausschusses vom 13. Mai 2020 

Herr GR Ing. Bernhard Treitl bringt in seiner Funktion als Obmann des örtlichen 

Prüfungsausschusses dem Gemeinderat das Protokoll der angesagten 

Gebarungseinschau vom 13. Mai 2020 vollinhaltlich zur Kenntnis. 
 

Die Mitglieder des Gemeinderates nehmen das Protokoll der angesagten 

Gebarungseinschau vom 13. Mai 2020 zur Kenntnis. 
 

Anwesenheit: 20 Gemeinderatsglieder 

 

 

TOP 03 
Änderung der Verordnung über die Erhebung einer Aufschließungsabgabe 

vom 15. Dezember 2011; Einheitssatzanpassung 

Der Einheitssatz zur Berechnung der Aufschließungsabgabe wurde zuletzt am 11. 

Dezember 2011 mit 450 € festgelegt. 

In dem mit 28. August 2019 datierten Bericht über die durch Mitarbeiter der Abteilung 

IVW3 des Amtes der NÖ Landesregierung vorgenommene Gebarungseinschau wird auf 

§ 38 Abs. 6 NÖ Bauordnung 2014, LGBl 8200 hingewiesen: „Der Einheitssatz ist die 

Summe der durchschnittlichen Herstellungskosten einer 3,00 m breiten 

Fahrbahnhälfte, eines 1,25 m breiten Gehsteiges, der Oberflächenentwässerung und 

der Beleuchtung der Fahrbahnhälfte und des Gehsteiges pro Laufmeter.“ 

Es scheint der Aufsichtsbehörde äußerst unwahrscheinlich, dass mit dem geltenden 

Einheitssatz tatsächlich die Herstellungskosten für einen Laufmeter Straße im Sinne 

der NÖ Bauordnung 2014 gedeckt sind. Daher wird die Gemeinde aufgefordert, eine 

Neuberechnung durchzuführen und dem Gemeinderat umgehend einen Antrag auf 

Erhöhung bzw. Anpassung des Einheitssatzes vorzulegen. 

Da sich der Baukostenindex bzw. der Verbraucherpreisindex laufend erhöhen, sollte 

der Einheitssatz künftig in kurzen Abständen berechnet bzw. erforderlichenfalls weiter 

angepasst werden. 

Auf die Bedarfszuweisungsrichtlinien, wonach die Gemeinde alle 

Einnahmemöglichkeiten aus Steuern, Abgaben und Gebühren gemäß den gesetzlichen 

Bestimmungen im höchstzulässigen Ausmaß auszuschöpfen hat und um die restlose 

Einhebung besorgt sein muss, wird besonders aufmerksam gemacht.  

 

VPI 2010 

März 2012 105,4 

März 2020 119,7 

 

Steigerung 13,57 % 

= rund 510 € 
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Der Gemeinderat beschließt über Antrag von Herrn Bürgermeister einstimmig 

antragskonform des Vorstandsbeschlusses vom 14. Mai 2020, die Neufassung der 

Verordnung vom 15. Dezember 2011 bezüglich den Einheitssatz zur Berechnung der 

Aufschließungsabgabe wie nachstehend angeführt: 

 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18. Juni 2020 beschlossen: 
 

Verordnung 
betreffend dem Einheitssatz zur Berechnung der  

AUFSCHLIESSUNGSABGABE 
 

§ 1 
 

Gemäß § 38 Abs. 5 der NÖ Bauordnung 2014, LGBl. 8200 idgF., wird der Einheitssatz 

für die Aufschließungsabgabe mit 510 € festgelegt. 
 

§ 2 
 

Diese Verordnung tritt mit dem der Kundmachung folgenden Monatsersten in Kraft. 

 

§ 3 
 

Auf Abgabentatbestände, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung verwirklicht 

wurden, ist der bis dahin geltende Einheitssatz weiterhin anzuwenden. 
 

Beschlussfassung: einstimmig 

Anwesenheit: 20 Gemeinderatsmitglieder 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 04 RABENSTEIN KG 

TOP 0401 Jahresabschluss 2018 

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 wurde im Auftrag der Rabenstein an 

der Pielach Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG von der Kompetenz und Service 

Steuerberatungs GmbH & Co KG (nunmehr BDO Burgenland GmbH 

Steuerberatungsgesellschaft) erstellt und liegt mitsamt dem Bestätigungsvermerk des 

Wirtschaftsprüfers (HLB Intercontrol Austria GmbH) im Entwurf vor. Als Grundlage 

diente die von der Rabenstein an der Pielach Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG 

erstellte kameralistische Buchhaltung. 
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Die Bilanz 2018 und der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers sind spätestens 

mit dem Rechnungsabschluss der Gemeinde für das Jahr 2019, d.h. im März 2020, der 

Aufsichtsbehörde für die Gemeinden vorzulegen. 

 

Herr Bürgermeister bringt den Vorstandsmitgliedern die mit Schreiben vom 27. August 

2019 von der HLB Intercontrol Austria GmbH erstatteten Feststellungen zur 

Abschlussprüfung für das Jahr 2018 auszugsweise zur Kenntnis und vollinhaltlich die 

Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses und der Bilanz. 
 

Nach der Erläuterung des Jahresabschlusses durch Herrn Bürgermeister beschließt 

über dessen Antrag der Gemeinderat einstimmig und analog des sowohl in der 

Sitzung des Beirates der Marktgemeinde Rabenstein an der Pielach Orts- und 

Infrastrukturentwicklungs-KG vom 14. Mai 2020 als auch des in der ebenfalls am       

14. Mai 2020 stattgefundenen Sitzung des Gemeindevorstandes gefassten Be-

schlusses den Jahresabschluss 2018 der Rabenstein an der Pielach Orts- und 

Infrastrukturentwicklungs-KG in der vorliegenden Form. 
 

In einem beschließt der Gemeinderat einstimmig und analog des sowohl in der 

Sitzung des Beirates der Marktgemeinde Rabenstein an der Pielach Orts- und 

Infrastrukturentwicklungs-KG vom 14. Mai 2020 als auch des in der ebenfalls am       

14. Mai 2020 stattgefundenen Sitzung des Gemeindevorstandes gefassten Be-

schlusses die Genehmigung der Auflösung der bestehenden Gewinnrücklage zur 

Bedeckung des Jahresverlustes in Höhe von 15.332,94 €. 
 

Weiters beschließt der Gemeinderat einstimmig und ebenfalls analog des sowohl in 

der Sitzung des Beirates der Marktgemeinde Rabenstein an der Pielach Orts- und 

Infrastrukturentwicklungs-KG vom 14. Mai 2020 als auch des in der ebenfalls am 14. 

Mai 2020 stattgefundenen Sitzung des Gemeindevorstandes gefassten Beschlusses, 

die Erfassung der Vorjahresgewinne in der Gewinnrücklage. 
 

Beschlussfassung: einstimmig 

Anwesenheit: 20 Gemeinderatsmitglieder 

 

 

 

 

 

TOP 0402 Rechnungsabschluss 2019 

Aufgrund der verpflichteten Bilanzierung ist der von der Rabenstein an der Pielach 

Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG selbst erstellte Rechnungsabschluss 2019 vom 

KG-Beirat und vom Gemeinderat nur zur Kenntnis zu nehmen. Es sollte daher keine 

Beschlussfassung betreffend des Rechnungsabschlusses erfolgen. Erst die aufgestellte 

Bilanz sollte vom KG-Beirat und vom Gemeinderat beschlossen werden.  
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Vorhaben  Einnahmen Ausgaben 

Beträge werden in Euro ausgewiesen RA 2019 VA 2019 RA 2019 VA 2019 

Grundstück Bahnhofstraße 7    

2/84000+82400 Pachtzinse 1.264,54 1.100   

2/84000+82410 Betriebskosten 132,80 100   

1/84000-71000 Steuern und Abgaben   132,80 100 

Rabensteiner Gemeinde- und Kulturzentrum    

2/85330+82400 Mietzinse 72.900,00 71.100     

2/85330+82410 Betriebskosten 46.228,55 44.800     

2/85330+82900 Sonstige Einnahmen  100     

1/85330-04200 Betriebsausstattung     762,11 20.300 

1/85330-34600 Tilgung     50.000,00 50.000 

1/85330-40000 Anlagegüter (geringwertig)     709,43 1.000 

1/85330-42800 Fertig bezogene Teile      200 

1/85330-45400 Reinigungsmittel     166,80 800 

1/85330-45900 Sonstige Verbrauchsgüter     41,68 300 

1/85330-60000 Strom     8.561,35 7.500 

1/85330-60300 Wärme     7.965,73 8.600 

1/85330-61400 Inst. von Gebäuden     2.172,62 6.000 

1/85330-61600 Inst.v.Masch.u.masch.Einr.      200 

1/85330-61800 Inst.v.sonstigen Anlagen     3.317,67 3.000 

1/85330-61900 Instandhaltung von Lift     1.872,10 2.000 

1/85330-63100 Telekomm.dienste Lift     210,38 200 

1/85330-65020 Zinsen     706,95 700 

1/85330-67000 Versicherung     5.069,07 4.900 

1/85330-70000 Mietkosteners. für Polizei     2.616,56 2.600 

1/85330-71100 Wasser-, Kanal- & Müllgeb.     10.688,96 10.800 

1/85330-72800 Mattenreinigung     2.962,21 2.800 

1/85330-72900 Sonstige Ausgaben     816,67 700 

Haus Mariazeller Straße 10    

2/85340+82400 Mietzinse 8.400,00 8.400     

2/85340+82410 Betriebskosten 11.879,10 11.200     

1/85340-01000 Sanierung    500 

1/85340-40000 Anlagegüter (geringwertig)    100 

1/85340-60000 Strom   1.226,49 1.000 

1/85340-60300 Wärme   4.322,27 3.800 

1/85340-61400 Inst. von Gebäuden    200 

1/85340-67000 Versicherung   1.596,48 1.500 

1/85340-71000 Steuern und Abgaben   260,10 300 

1/85340-71100 Wasser-, Kanal- & Müllgeb.   2.317,36 2.300 

Rabensteiner Gemeinde- und Kulturzentrum Bauteil 3   

2/85360+82400 Mietzinse 24.000,00 24.000     

2/85360+82410 Betriebskosten 10.107,37 8.100     

2/85360+82900 Sonstige Einnahmen 150,00 200     

1/85360-04200 Amtsausstattung      500 

1/85360-34600 Tilgung     25.897,80 27.300 

1/85360-40000 Anlagegüter (geringwertig)       

1/85360-60300 Wärme     695,21 600 

1/85360-61400 Inst. von Gebäuden     516,00 600 

1/85360-61800 Inst. von sonstigen Anlagen     137,00  

1/85360-65000 Zinsen     3.398,73 3.500 

1/85360-67000 Versicherung     2.895,18 1.600 
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1/85360-71000 Steuern und Abgaben     416,10 400 

1/85360-71100 Wasser-, Kanal- & Müllgeb.     3.165,98 3.300 

SC Rabenstein   

2/85370+82400 Mietzinse 6.200,00 6.200     

2/85370+82410 Betriebskosten 2.384,08 2.500     

1/85370-71100 Wasser-, Kanal- & Müllgeb.     1.556,08 1.700 

Finanzen      

2/91000+81700 Kostenersätze 7.617,00 4.200     

2/91000+82300 Zinsen 0,80      

1/91000-64100 Wirtschaftsprüfung     2.189,33 3.100 

1/91000-64200 Beratungskosten     7.043,83 6.200 

1/91000-65200 Sollzinsen     0,94  

1/91000-65700 Buchungs- u. Bankspesen     244,73 200 

1/91000-71000 KEST     0,21  

Zahlungsverpflichtungen     

2/95000+87500 Finanzamt-Abrechnung 1.193,75    

      

Soll-Überschuss Vorjahre 3.828,80    

KG-Rechnungsabschluss-Summen 2019 196.286,79 182.000 156.652,91 182.000 

Soll-Überschuss-Summe per 31.12.2019   39.633,88  

 

Der Kassenbestand laut Rechnungsabschluss der Marktgemeinde Rabenstein an der 

Pielach Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG beträgt 202,99 € per 31. Dezember 

2019. 
 

Der Bericht betreffend Rechnungsabschluss der Marktgemeinde Rabenstein an der 

Pielach Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG wird von den 

Gemeinderatsmitgliedern zur Kenntnis genommen. 
 

Anwesenheit: 20 Gemeinderatsmitglieder 

 

 

 

 

TOP 0403 Autoabstellplatz-Mietvertrag 

Herr Bürgermeister informiert die Gemeinderatsmitglieder über die Auflösung des 

Autoabstellplatz-Mietvertrages mit Markus Brandl, auf dessen Wunsch per 31. März 

2020, und die beantragte Nachmiete bzw. die nahtlose Übernahme der Garage durch 

Herrn DI Dr. Peter Weinmeier, Bahnhofstraße 12/1/6, ab 1. April 2020.  
 

Der Gemeinderat nimmt den vom Beirat der Marktgemeinde Rabenstein an der 

Pielach Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG in seiner Sitzung am 14. Mai 2020 

beschlossenen Mieterwechsel für einen Autoabstellplatz an der Adresse 

Bahnhofstraße 7 mit Wirksamkeit 1. April 2020 zur Kenntnis.  
 

Anwesenheit: 20 Gemeinderatsmitglieder 
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TOP 05 
Rechnungsabschluss 2019 der Vermietergemeinschaft Marktgemeinde 

Rabenstein an der Pielach/Marktgemeinde Kirchberg an der Pielach 

Herr Bürgermeister bringt dem Gemeinderat den Rechnungsabschluss der Vermieter-

gemeinschaft 2019 zur Kenntnis. Die Einnahmen sowie die Ausgaben belaufen sich 

ausgeglichen auf 14.962,93 €. Daher gibt es weder einen Soll-Überschuss noch einen 

Soll-Fehlbetrag. 

Der Rechnungsabschluss der Vermietergemeinschaft 2019 wurde am 20. Mai 2020 

vom Prüfungsausschuss der Marktgemeinde Kirchberg an der Pielach geprüft und für 

in Ordnung befunden. 
 

Der Bericht betreffend Rechnungsabschluss der Vermietergemeinschaft 2019 wird von 

den Gemeinderatsmitgliedern zur Kenntnis genommen. 
 

Anwesenheit: 20 Gemeinderatsmitglieder 

 

 

TOP 06 Rechnungsabschluss 2019 der Marktgemeinde Rabenstein an der Pielach 

Der Rechnungsabschluss 2019 lag 2 Wochen (von 7. bis 21. April 2020) während der 

Amtsstunden im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht auf. Während dieser Zeit 

konnten dazu Stellungnahmen schriftlich eingebracht werden. Es hat niemand vom 

Einsichtsrecht Gebrauch gemacht und es wurden auch keine Stellungnahmen zum 

Rechnungsabschluss 2019 eingebracht. 

 

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses 2019 wurde - wie im Rundschreiben 

„Information Rechnungsabschluss, Abgabeneinhebung und Fristen 

Verwaltungsverfahren im Hinblick auf COVID-19 (Coronavirus); Rundschreiben“ der 

IVW3 angefordert - der Aufsichtsbehörde am 26. März 2020 vorab per E-Mail 

übermittelt. 

 

Aufgrund einer von Herrn Vetter empfohlenen Korrektur (Reduktion der Zuführungen 

vom ordentlichen an den außerordentlichen Haushalt aufgrund eines IST-Fehlbetrages) 

wurde am 23. April 2020 nochmals der korrigierte Entwurf der Aufsichtsbehörde per E-

Mail übermittelt. 

 

Gegenüber diesem übermittelten Entwurf des Rechnungsabschlusses 2019 haben sich 

keine Änderungen mehr ergeben.  

IST-Abschluss 

Im abgelaufenen Jahr 2019 wurden insgesamt 9.343.402,13 € vereinnahmt.  

Diesen standen Ausgaben im Betrag von 9.161.673,46 € gegenüber, wodurch sich ein 

buchmäßiger Bestand von 181.728,67 € per Jahresende 2019 ergab unter 

Berücksichtigung des anfänglichen Kassenbestandes per 1. Jänner 2019 im Betrag von 

552.306,51 €. 
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IST EINNAHMEN AUSGABEN ÜBERSCHUSS FEHLBETRAG

Ordentlicher HH 5.170.173,63 €     5.170.173,63 €     -  €                      

Außerordentlicher HH 2.167.707,31 €     2.052.378,82 €     115.328,49 €         

Verwahrgelder 1.282.439,10 €     1.210.887,15 €     71.551,95 €           

Vorschüsse 723.082,09 €         728.233,86 €        5.151,77 €       

Zwischensumme 9.343.402,13 €     9.161.673,46 €     186.880,44 €         5.151,77 €       

Gesamtsummen 2019 181.728,67 €                                         181.728,67 €                                    

 
 

 

 

 

SOLL-Abschluss 

 

Bei Betrachtung der Soll-Abschlusszahlen für das Haushaltsjahr 2019 ergeben sich im 

ordentlichen Haushaltsjahr 2019 ein 

Überschuss in Höhe von     119.465,93 € 

und im außerordentlichen Haushalt 

Überschüsse von insgesamt   78.505,07 €  

sohin eine Soll-Abschlusssumme im Betrag von  197.971,00 € 
 

Ordentlicher Haushalt  

 
SOLL EINNAHMEN AUSGABEN

Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 81.564,85 €          1.004.017,53 €     

Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 4.022,45 €             25.291,68 €          

Gruppe 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 83.522,60 €          640.443,43 €        

Gruppe 3 Kunst, Kultur und Kultur 150,00 €                74.666,76 €          

Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 11.889,69 €          354.421,76 €        

Gruppe 5 Gesundheit -  €                      606.766,62 €        

Gruppe 6 Straßen- und Wasserbau 3.524,82 €             66.228,95 €          

Gruppe 7 Wirtschaftsförderung 7.955,08 €             160.830,04 €        

Gruppe 8 Dienstleistungen 1.086.572,91 €     1.075.004,86 €     

Gruppe 9 Finanzwirtschaft 2.985.616,30 €     644.080,24 €        

Einnahmen/Ausgaben ordentlicher Haushalt 4.264.818,70 €     4.651.751,87 €     

Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre 506.399,10 €        

Summe inkl. Abwicklung Vorjahre 4.771.217,80 €     4.651.751,87 €     

Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr 119.465,93 €        

Gesamtsumme des ordentlichen Haushaltes 2019 4.771.217,80 €     4.771.217,80 €     
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Außerordentlicher Haushalt 
 

 

SOLL EINNAHMEN AUSGABEN

1 ABA Dorf-Au-Straße & Eichbergweg 39.323,80 €        -  €                   

2 Siedlungsstraßenbau 544.309,31 €      547.222,95 €      

3 Güterweg-Erhaltung 26.419,99 €        26.419,99 €        

6 Freibadanlage 3.057,26 €          3.057,26 €          

8 WVA Hochbehälter Königsbach BA 12 73.193,13 €        44.269,13 €        

11 WVA Dorf-Au-Straße & Eichbergweg 20.878,76 €        -  €                   

16 Hochwasserschutzprojekt Zentrum 16.790,97 €        54.718,88 €        

23 WVA Feldgasse 20.000,00 €        -  €                   

24 ABA Feldgasse 82.133,13 €        36.990,52 €        

28 Darlehensverrechnung Kapitalisierung, ao.Rückzahlungen 14.790,80 €        14.790,80 €        

29 FF Tradigist Fahrzeugankauf 7.000,00 €          -  €                   

30 FF Rabenstein Fahrzeugankauf 19.043,60 €        900,00 €             

31 Katastrofenschäden -  €                   -  €                   

37 Pielachbrücke 11.967,14 €        23.513,75 €        

38 Kommunalgebäude 383.243,05 €      426.833,82 €      

39 Eisenbahnkreuzungen 67.954,29 €        -  €                   

40 Förderung Steuer FF Tradigist Fahrzeugankauf 19.043,60 €        19.043,60 €        

42 Baugründe Feldgasse 167.440,00 €      14.491,85 €        

43 WVA Hößl-Quelle 72.025,46 €        72.025,46 €        

Einnahmen/Ausgaben außerordentlicher Haushalt 1.588.614,29 €  1.284.278,01 €  

Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre 178.082,45 €      -  €                   

Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre -  €                   403.913,66 €      

Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr 193.537,98 €      193.537,98 €      

Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr 78.209,49 €        78.209,49 €        

Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr 109.300,14 €      -  €                   

Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr -  €                   187.805,21 €      

Gesamtsumme des außerordentlichen Haushaltes 2019 2.147.744,35 €  2.147.744,35 €  

 

 

Dienstpostenplan 
 

Im Dienstpostenplan in der per Jahresende 2019 vorliegenden Form haben sich im 

Vergleich zum Rechnungsabschluss 2018 folgende Veränderungen ergeben: 

 

Gemeinde-Innendienst: 1 Pensionierung, 1 Neuaufnahme, Umbesetzung Standesamt 

Reduktion von 0,83 Dienstposten im Dienstzweig 71 (Verwaltungsfachdienst) auf 0,63 

Dienstposten im Dienstzweig 85 (Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst) 

vorübergehend bis zur Gemeindedienstprüfung, dann wieder Dienstzweig 71 

 

Gemeinde-Außendienst: 1 Auflösung, 1 Pensionierung, 2 Neuaufnahmen 

 

Gemeinde-Reinigung: 1 Pensionierung, 1 Neuaufnahme 

Aufstockung von 0,68 Dienstposten auf 0,75 Dienstposten 
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Schuldennachweis 
 

Der Schuldenstand betrug per Beginn 2019  3.231.745,76 € 

und 

wurde vermehrt um Darlehensaufnahmen im Betrag von .................  214.790,80 € 

davon entfällt ein Betrag von .....................................................................  200.000,00 € 

auf ein FSA-Darlehen für den Siedlungsstraßenbau und 

die Zinsenkapitalisierung in Höhe von ............................................................  14.790,80 € 

auf die Darlehen des NWWF (VH 28) bzw.  

vermindert um die im Jahre 2019 erfolgten Darlehenstilgungen 

im Gesamtbetrag von ...............................................................................  254.188,48 € 

ergibt sich per Jahresende 2019 ein  

Gesamtschuldenstand von  .....................................................................  3.192.348,08 € 
 

Zu dem 2019 geleisteten Schuldendienst im Gesamtbetrag von  291.389,39 € 

entfielen davon 37.200,91 € auf Kreditzinsen, 

davon wurden Ersätze im Betrag von  ....................................................  57.224,84 € 

geleistet, wodurch sich der Netto-Schuldendienst auf  ........................  234.164,55 € 

im abgelaufenen Haushaltsjahr belaufen hat. 

 

Haftungen 
 

Bei den Haftungen handelt es sich größtenteils um welche, die seitens der Gemeinde 

für die Anlage des “Abwasserverbandes Pielachtal“ übernommen wurden. 

Der Stand der Haftungen für die Verbandsanlage beträgt laut Rechnungsabschluss des 

Abwasserverbandes per Jahresende 2019 insgesamt  ..................................... 818.248,13 € 

Weiters bestehen Haftungen für die durch die Marktgemeinde Rabenstein an der 

Pielach Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG aufgenommenen Darlehen: 

für die Finanzierung des Rabensteiner Gemeinde- und Kulturzentrums  

per Jahresende 2019 in Höhe von ....................................................................... 350.000,00 € 

und für die Finanzierung des Rabensteiner Gemeinde- und Kulturzentrums  

(Bauteil 3) per Jahresende 2019 in Höhe von .................................................... 509.269,10 € 

Die für die Sportunion Rabenstein für die Tennisplatzsanierung übernommene  

Haftung hat einen Stand per Jahresende 2019 in Höhe von  ............................. 70.000,00 € 

Eine neu hinzu gekommene und für die Rabensteiner Schützengilde übernommene 

Haftung hat einen Stand per Jahresende 2019 in Höhe von  ............................. 37.788,25 € 

Leasingnachweis 
 

Hinsichtlich der Leasingmieten berichtet Herr Bürgermeister, dass diese im Jahr 2019 

136.027,35 € für das Volks- und Hauptschulobjekt betragen haben. 
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Rücklagen 
 

Hinsichtlich dem Stand der allgemeinen Rücklage berichtet 

Herr Bürgermeister, dass diese ..............................................................  153.802,80 € 

per Jahresbeginn 2019 betragen hat. 
 

Vermehrt um einen Zugang an Zinsen in Höhe von  ............................  2,93 € 
 

sowie einen Abgang in Höhe von  ...........................................................  150.000,00 € 
 

ergibt sich per Jahresende 2019 ein allgemeiner Rücklagenbestand 

von  .............................................................................................................  3.805,73 € 

Diesem Protokoll liegt als wesentlicher Bestandteil ein Auszug aus dem Rechnungsab-

schluss 2019 bei - wie auch in gleicher Form allen Gemeinderatsmitgliedern als 

Sitzungsunterlage ausgehändigt - bestehend aus 
 

 Kassen-IST-Abschluss – Gesamtabschluss 

 Gesamtübersicht nach Gruppen ordentlicher Haushalt 

 Gesamtübersicht nach Vorhaben 

 Rechnungsquerschnitt 

 Dienstpostenplan 

 Darlehensnachweis nach Bedeckung 

 Nachweis über Haftungen 

 Nachweis über Leasing 

 Nachweis der Rücklagen 
 

Gesondert liegt dem Rechnungsabschluss unter anderem ein Nachweis der 

Ausgabenüberschreitungen (2.500 € und mehr als 20 Prozent vom Voranschlag) bzw. 

Einnahmenabweichungen (4.000 € und mehr als 20 Prozent vom Voranschlag) im 

ordentlichen Haushalt bzw. im außerordentlichen Haushalt (Ausgaben/Einnahmen = 

7.500 € und mehr als 20 Prozent vom Voranschlag) bei. 

Der Gemeinderat beschließt über Antrag von Herrn Bürgermeister einstimmig, 

antragskonform des Vorstandsbeschlusses vom 14. Mai 2020, die Genehmigung des 

Rechnungsabschlusses für das Haushaltsjahr 2019 in der vorliegenden Form. 

Dieser Beschluss beinhaltet, ebenfalls antragskonform des Vorstandsbeschlusses vom 

14. Mai 2020 und entsprechend dem Vorschlag des Prüfungsausschusses vom 13. Mai 

2020, die bei den schriftlich vorliegenden Erläuterungen zu den Abweichungen 

gegenüber dem Voranschlag in Vorschlag gebrachten Bedeckungsvorschläge für die 

Ausgabenüberschreitungen im ordentlichen und außerordentlichen Haushalt bzw. die 

Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV), insofern als 

nicht bereits ein gesonderter Beschluss vom zuständigen Kollegialorgan in Einzelfällen 

gefasst wurde. 

Beschlussfassung: 20 einstimmig 

Anwesenheit: 20 Gemeinderatsmitglieder 



GRP 03 – 18.06.2020 Seite 13 

TOP 07 Kredithaftung für den ASBÖ Rabenstein 

Der Vorstand des ASBÖ Rabenstein muss im Zuge des Neubaus der Rettungsstelle 

einen Kredit in der Höhe von 200.000,00 € aufnehmen. Diese Summe wird benötigt, 

um die erforderliche Ausstattung (Böden, Möbel, EDV, Schließanlage usw.) der neuen 

Dienststelle finanzieren zu können.  

 

Der Kredit wird nur für den Neubau verwendet, der Ankauf eines zukünftigen neuen 

Rettungsautos ist bereits gesichert und bedarf keiner Fremdfinanzierung. 
 

Der Gemeinderat beschließt über Antrag von Herrn Bürgermeister einstimmig, die 

Haftung für den Kredit in der Höhe von 200.000,00 € für die Ausstattung (Böden, 

Möbel, EDV, Schließanlage usw.) zu übernehmen. 
 

Beschlussfassung: einstimmig 

Anwesenheit: 20 Gemeinderatsmitglieder 

 

 

TOP 08 Berichte und Mitteilungen des Bürgermeisters 

  
Ab Herbst 2020 wird Frau Inspektor Lisa Heidinger die Rabensteiner 

Polizeiinspektion verstärken. 

  
Infos vom GVU: 

Herr Bürgermeister brichtet über die Abfallmengen 2019 in Rabenstein an der 

Pielach lt. Aufstellung des GVU. 

  
ASBÖ-Rettungsstelle Rabenstein: 

Die Mannschaften werden demnächst einziehen und die Fassade wird heuer 

noch gemacht. Zurzeit werden Installationsarbeiten durchgeführt. 

Malerarbeiten und Fliesen legen sind die nächsten Arbeiten. 

  
Bauhof-Baustelle: 

Die Außenmauern sind fast fertig. Die Überlager für die Garagentore werden 

von der Firma Anzenberger GesmbH errichtet, anschließend wird der Dachstuhl 

von der Zimmerei Leopold Dutter in Angriff genommen. 

Bis zum Herbst soll die Baustelle abgeschlossen sein. 

  
Loitzenbach Baustelle: 

Die Brücke beim Loitzenbach und die Dorf-Au Brücke sollen ca. Anfang Juli 

wieder befahrbar sein.  

Die Wildbach- und Lawinenverbauung hat die Kostenschätzung noch einmal 

überarbeitet. Nun belaufen sich die Kosten auf 4,55 Mio. €, anstatt der 

geplanten 3,3 Mio. €. Das ist eine Preissteigerung von 1,25 Mio. €.  
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Einige Betroffene sind mit dem Ersuchen an Herrn Bürgermeister 

herangetreten, dass die Schaltung des Rotlichts bei der Eisenbahnkreuzung 

(Dorf-Au) zu kurz ist. 16 Sek dauert die Schaltung eigentlich. Herr Bürgermeister 

hat sich darum gekümmert, dass die Schaltung um 5 Sek. verlängert wird. Die 

Kosten für die Neuverlegung der dafür benötigten Kabel belaufen sich auf rund 

20.000 €. Diese Kosten muss zur Gänze die Gemeinde übernehmen. 

  
Zurzeit liegt ein Umwidmungsverfahren auf, das mehrere Bereiche von 

Rabenstein betrifft. Herr Bürgermeister informiert, dass jeder Einsicht nehmen 

darf. 

  
Beim Musikschulverband wurde der neue Vorstand gewählt.  

Als Obmann wurde Bürgermeister Franz Singer aus der Sitzgemeinde Kirchberg 

an der Pielach gewählt und als sein Stellvertreter Bürgermeister Kurt Wittmann. 

  
Ab 1. Juli werden wir in Gemeinde21 aufgenommen.  

Zukunftskonferenz wurde von Herrn Bürgermeister für 4. und 5. September 

2020 vorgeschlagen. 

Mag. Marisa Fedrizzi übernimmt die Leitung. 

  
Heuer wird in den Sommerferien eine durchgehende Kindergartenbetreuung 

angeboten und auch Volksschulkinder werden betreut, sofern Bedarf besteht. 

Derzeit laufen die Bedarfserhebungen. 

  
Es wird für die Erweiterung des Kindergartens eine Arbeitsgruppe geben.  

  
Vize Bürgermeister Hubert Gansch ergreift um 20:40 Uhr das Wort.  

Herrn Bürgermeister Kurt Wittmann wird vom Gemeinderat zu „20 Jahre 

Bürgermeister“ gratuliert. 

Da ansonsten keine weiteren Wortmeldungen vorgebracht werden, schließt Herr 

Bürgermeister um 20:44 Uhr den öffentlichen Teil der 2. Sitzung des Gemeinderates im 

laufenden Jahr. 
 

 

 

  

Für die Richtigkeit der 

Ausfertigung: 

 

  

 

 

Bürgermeister Kurt Wittmann 
 

 

 

 

GGR
in

 Ilse Schindlegger 

 

 

 

Schriftführerin Eva-Maria Heindl 

 

 

 

GGR Karl Peter Bacher 

Dieses Protokoll wurde genehmigt in der Gemeinderatssitzung am                            2020. 
 

 

 

 


